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16.504

Parlamentarische Initiative
Giezendanner Ulrich.
Sicherstellung der Blutversorgung
und Unentgeltlichkeit der Blutspende

Initiative parlementaire
Giezendanner Ulrich.
Garantie de l'approvisionnement
en sang et gratuité du don de sang

Zweitrat – Deuxième Conseil

CHRONOLOGIE

NATIONALRAT/CONSEIL NATIONAL 18.06.21 (FRIST - DÉLAI)
NATIONALRAT/CONSEIL NATIONAL 03.05.23 (ERSTRAT - PREMIER CONSEIL)
STÄNDERAT/CONSEIL DES ETATS 13.09.23 (ZWEITRAT - DEUXIÈME CONSEIL)
NATIONALRAT/CONSEIL NATIONAL 29.09.23 (SCHLUSSABSTIMMUNG - VOTE FINAL)
STÄNDERAT/CONSEIL DES ETATS 29.09.23 (SCHLUSSABSTIMMUNG - VOTE FINAL)

Ettlin Erich (M-E, OW), für die Kommission: Die parlamentarische Initiative 16.504, "Sicherstellung der Blut-
versorgung und Unentgeltlichkeit der Blutspende", wurde am 16. Dezember 2016 vom damaligen Nationalrat
Ulrich Giezendanner eingereicht. Der Initiant bemängelte, dass die Sicherstellung der Versorgung der Schwei-
zer Bevölkerung mit Blut und labilen Blutprodukten sowie die Organisation des Blutspendewesens bis heute
rechtlich kaum geregelt seien. Es bedürfe einer rechtlichen Grundlage, um die Übertragung dieser Aufgabe
an eine geeignete Organisation in Form eines Leistungsauftrags sowie eine Abgeltung der mit der Aufga-
benerfüllung verbundenen ungedeckten Kosten zu ermöglichen. Die mangelnde gesetzliche Regelung der
Unentgeltlichkeit wurde von ihm ebenfalls bemängelt.
Die Schwesterkommission, die SGK-N, gab der parlamentarischen Initiative am 25. Januar 2018 mit 16 zu
2 Stimmen bei 5 Enthaltungen Folge. Ihre Kommission stimmte am 16. Oktober 2018 einstimmig zu. Das
führte dazu, dass die SGK-N eine Vorlage erarbeitete, die sie am 3. Februar 2022 in die Vernehmlassung
schickte. Am 19. August 2022 wurde dann der Bericht der SGK-N veröffentlicht, und der Bundesrat nahm am
16. Dezember 2022 Stellung dazu – das übliche Verfahren.
Die Sicherstellung der Versorgung der Schweizer Bevölkerung mit Blut und labilen Blutprodukten ist aus Sicht
der SGK-N heute rechtlich unzureichend geregelt. Insbesondere ein Anliegen ist anerkannt: die Unentgeltlich-
keit der Blutspende auf Gesetzesstufe zu regeln, um einen missbräuchlichen Umgang mit Blut zu verhindern.
Schliesslich erachtet die Kommission beim Blutspenden die generelle Rückweisung von Männern, die inner-
halb der letzten zwölf Monate sexuellen Kontakt mit einem anderen Mann hatten, als nicht angebracht.
Mit ihrer Vorlage verfolgt die SGK-N drei Ziele: Es geht um die Finanzierungssicherheit des inländischen Blut-
spendewesens und um die Einhaltung der hohen Sicherheitsanforderungen; weiter soll die Unentgeltlichkeit
festgeschrieben werden; schliesslich soll im Heilmittelgesetz festgeschrieben werden, dass die Kriterien eines
Ausschlusses vom Blutspenden niemanden diskriminieren dürfen.
Der Bundesrat hat in seiner Stellungnahme vom 16. Dezember 2022 die Bestimmungen zur Unentgeltlichkeit
sowie ein Diskriminierungsverbot bei der Blutspende befürwortet. Eine gesetzliche Bestimmung für Finanzhil-
fen hat er hingegen abgelehnt.
Die SGK-N hat am 24. März 2023 sämtliche Anträge des Bundesrates angenommen. Sie sehen das entspre-
chende Vorgehen in der Fahne. Der Nationalrat ist am 3. Mai ohne Gegenantrag auf die Vorlage eingetreten
und hat sie in der Gesamtabstimmung einstimmig angenommen. Auf dieser Basis haben wir das Gesetz dann
beraten.
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Der Bundesrat hat, wie gesagt, im Heilmittelgesetz Anpassungen beim Grundsatz der Unentgeltlichkeit, re-
daktionelle Anpassungen in Bezug auf die Diskriminierung und weitere Anpassungen vorgenommen. Die ge-
setzliche Bestimmung für Finanzhilfen lehnte er aber ab, da es sich bei der Versorgung der Schweiz mit Blut
und labilen Blutprodukten primär um eine private Aufgabe handle, und grundsätzlich seien die Kantone für die
Gesundheitsversorgung zuständig.
Ihre Kommission hat den Beschluss des Nationalrates mit den entsprechenden Anpassungen einstimmig an-
genommen. Ich habe verzweifelt nach Bemerkungen im Protokoll gesucht, aber nichts gefunden. Es war der-
massen unbestritten, dass wir auch in der Gesamtabstimmung einstimmig zugestimmt haben.
Ich bitte Sie hier, der Kommission zu folgen.

Berset Alain, président de la Confédération: Ce projet prévoit, comme cela a été dit, d'inscrire dans la loi la
gratuité du don du sang et l'interdiction de toute discrimination concernant les critères d'exclusion applicables
au don du sang. Le Conseil fédéral soutient, et il a déjà eu l'occasion de le dire, ces deux requêtes.
Je n'ai donc pas grand-chose à ajouter si ce n'est, simplement, que le Conseil national et votre commission
suivent le Conseil fédéral pour ce qui concerne la recommandation de renoncer à des dispositions concernant
des aides financières de la Confédération dans le domaine du don du sang. En effet, il s'agit d'une tâche privée,
financée via la vente de produits sanguins, qui proviennent d'ailleurs eux-mêmes de dons, et également par
d'autres prestations.
Comme aujourd'hui nous n'avons pas de problèmes particuliers dans ce domaine, il n'y a pas de nécessité
d'agir pour l'instant. C'est ce que je souhaitais ajouter.

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen
L'entrée en matière est décidée sans opposition

Bundesgesetz über Arzneimittel und Medizinprodukte
Loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux

Detailberatung – Discussion par article

Titel und Ingress, Ziff. I, II
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Titre et préambule, ch. I, II
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Angenommen – Adopté

Gesamtabstimmung – Vote sur l'ensemble
(namentlich – nominatif; 16.504/5962)
Für Annahme des Entwurfes ... 38 Stimmen
(Einstimmigkeit)
(0 Enthaltungen)

Präsidentin (Häberli-Koller Brigitte, Präsidentin): Das Geschäft ist bereit für die Schlussabstimmung.
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